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(182—3) Nr. 4780.

An der k. k. Oberrcalschule in Görz mit deutscher
Unterrichtssprache ist die Lehrstelle fürs Italienische
als Hanptfach in Verbindung mit einem andern
Gegenstände als Nebenfach in Erledigung gekommen.

M i t dieser Slelle ist der Gehalt jährlicher
735 f l . verbunden mit dem eventuellen Vorrückungs
rechte in den höhern Gehalt von 840 fl. und dem
Ansprnche nach zehn und zwanzig Dienst jähren auf
Dcccnnalznlagcn von je 210 st.

Die Bewerber nm diese Stelte haben ihre
Gesuche, versehen mit dem Geburtsscheiue und dem
Zeugnisse über die zurückgelegte Lehramtsprüfung
für selbständige Realschulen im genannten Lehrfache,
sowie mit den Nachweifeu über Sprachkenntnisse
nnd allfälligc bisherige Dienstleistungen, im Wege
der vorgesetzten Behörden

b i s znm 1 5. I n l i d. I .
bei der gefertigten Statthalterei einzubringen.

Trieft, am 4. I n n i 18<^7.

Von dcr k. k. kü j l ln l . S'lattl)lUtcrei.

^179^3) ' s i r . ^^ .

(z d i (' t.
Alle jene Interessenten, deren allfällige Be-

rechtigungen gegen die in den Bezirken Loitsch, zu
Planina nndLittai gelegenen vormaligen Herrfchaften
Loitsch, Slatcnegg und Wageusbcrg wegen man-
gelnder Anmeldung derselben nicht in Verhandlung
gezogen wnrdeu, oder welche aus dem Titel der
Servitut überhaupt gegen die gedachten Herrschaften
was immer für eine Berechtigung anzusprechen bê
rcchtigt zn sein glanben, ohne daß hierüber bereits
verhandelt nnd entschieden worden wäre, werden
hiemit aufgefordert, ihre Ansprüche so gewiß

b i s längs tens 1. S e p t e m b e r l. I .
Hieramts anzumelden, als die Unterlassung dieser
Reclamation als eiuc freiwillige Verzichtleistung ans
die ihnen zustehenden Berechtigungen im Siune des
§ 30 der Ministerial Verordnung vom 3 1 . Octo-
ber 1857 R.-G. B l . Nr. 218 angesehen nnd be-
handelt werden würde.

Laibach, am 8. I n n i 1867.

K . k. Vrundlal lcn-Al ' l l isungo- «n5> ^egu l i -

ruugö-focalcommissiml.

(178—3) Nr. 4475.

Kundmachung.
Nachdem nunmehr das städtische Eimentirnngs

amt derart constituirt ist, daß es allen an dasselbe
gestellten Allforderungen nachzukommen in der Lage
ist, nnd nachdem andererseits Wahruehiuuügeu ge
macht wurden, daß man sich iiu öffentlichen Ver
kehre nicht allenthalben cimentirter und beziehungs
weise recimentirter Maße, Waagen nnd Gewichte
bedient, daß endlich diese vielfältig anch noch von
solcher Beschaffenheit sind, daß sie nach den Eimen
tirnngsvorschriftcn zum össeutlicheu verkehre uicht
zugelassen werden dürfen, so fand sich der Gemeiu
derath diefcr Landeshauptstadt im Interesse des

> Publicllms bcstiluult nnd aufgefordert, solgeudc An
ordnnngen znr allgemeinen gcnanestcn Darnachach- ^
tuug zu erlassen. !

1. Vom I.September 1^67 au diirfeu bei
Confiscation und sonstiger Strafamtshandlnng nur
cimeutirte nnd riicksichtlich reciiueutirte Maße,
Waagen nnd Gewichte im öffeutlicheu Verkehre ge
braucht werdeu (^i; 1 und 15 des Cimeutiruugs^
Patentes vom l 0 . November l7!^4).

2. Alle Gewcrbs, Geschäfts und Handels
leutc sind verpflichtet, diese Gegenstände nach H 5
dieses Patentes in der Regel alle zwei Jahre der
Recimentirnng zn unterziehen; bei Fleischverkäufern
hat dies wegen des häusigen Gebrauches nnd der
dadnrch entstehenden Abnütznng der Waagen und
Gewichte alle Jahre zn erfolgen.

3. Die Verfertiger von Waagen, Maßen und
! Gewichten, welche dieselben uncimentirt weiter ver-
kailfen, werden nebst der ^»nfiscation solcher Gegen
stände noch mit Geldstrafen geahndet (^ 4 des Ei
nientirimgö Patentes).

4. Znr Abiuessuug von Uörner-, Hiilscn nnd
, sonstigen trockcncu ^ l lichten, wie auch des Mehles
'darf sich im öffentlichen Verkehre nur der Hohl
inaßcreien ans hartem Holze bedieut werden ß 15
der Eimentirnngs Instruction vom Jahre 1858).

5. Zum Abmessen von Wein, Most, geistigen
! Getränken, Mcth nnd Essig werden nur Hohlmaße
ans Zinn im öffentlichen Verkehre zngelassen; da^
gegen zur Abmessung von Bier, Milch, Oel und
anderer nicht sanern oder scharfen Flüssigkeiten wer
den Hohlmaßereien aus verzinntem Eisenbleche er-
laubt G 23 ebcndort).

6. Beim Verkaufe von Schnittwaarcn ist sich
eiserner, jedoch nicht gegliederter, oder aber Hölzer
ner, einen Quadratzall dicker, aus hartem Holze
verfertigter, nicht znsammenlegbarer, an den beiden
Enden mit Messing beschlagener nnd daselbst cî
mentirter Ellen zn bedienen, an welchen die vor̂
schriftmäßige Theilung des Maßes mit eingelegten
messingenen Strichen ersichtlich gemacht werden mnß.

7. Flaschen nnd Biergläser brauchen zwar
nicht cimenlirl zu sein, müssen jedoch ihre Maßc^
reien vollständig enthalten.

sticht volles Maß hältige Geschirre in Gast-
nnd Schankhänsern werden confiscirt ^Ministerial-
Erlaß vom 15. März 1855, Z. 28591).

8. SchnellFeder Balance und die englifchen
Decimalwaagen werden für den öffentlichen Ge
brauch nicht gestattet, nnd darf sich übcrhanpt anch
der sonstigen Tecimalwaagen im öffentlichen Ver
kehre nur bei Abwäguugeu von mindestens 50Pfnud
Waare bedient werden (H 59 obiger Instruction).

' 5). Die magistratlichen Marktanfsichtsbeamten
sind kraft ihrer ämtlichen Stellung angewiesen nnd
berechtiget, bei allen Gewerbs , Geschäfts nnd
Handelsleuten, welche nach Maß und Gewicht was
immer für Waare, Nahruugsmittel oder Getränke
verkaufen, die Untersnchnng vorzunehmen, vorkom'
mcnde Gebrechen zn erheben nnd fehlerhafte Waa
gen, Maße nnd Gewichte den Parteien sogleich

! abzunehmen, nnd es ist den Anordnnngcn dieser
^Organe willige Folge zu leistcu.

Um dagegen auch den Erzengern der für den
össentlicheu Verkehr bestimmten Maße, Waagen
und Gewichte die Möglichkeit zur Herstellnng solch

^ richtiger Gegenstände zu verschafsen, nnd jeder Ent
schnldignng ans Unkenntniß oder aus einem auderu

, Vorwande vorzubeugen, ist die Einleitung gctrof-
, feu wordeu, daß sich von allen obgcdachten Viaßcn,
Waagen und Gewichte» bei dem städtischen Eimen-

^tirungsamte — Stadt Haus 3ir. 170 — Muster
befinden, welche dort Jedermann unentgeltlich vol>
gezeigt werden; daher sich diesbezüglich au das

, gedachte Amt gewendet werden wolle. Was sonach
Alleu die es betrifft, zur Richtschnur dienen möge.

Stadtmagistrat Laibach, am 20. Ma i 1867.

Dcr Bürgcrmcistcr: Dr. <S. H . <5usta.


